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Manchmal erlebt man schon
recht merkwürdige Dinge.

Dass Kontrollbehörden und die
Betroffenen aus der Wirtschaft
häufig bei der Auslegung von Ge-
fahrgut-Transportvorschriften un-
terschiedlicher Meinung sind, ist
normal. Im Zweifelsfall müssen
Juristen in einem Gerichtsverfah-
ren entscheiden, welche Seite
Recht hat, bzw. Recht bekommt.
Im Verlauf einer solchen Verhand-
lung werden dann auch die betei-
ligten Beamten der Kontrollor-
gane als Zeugen vernommen.
Eine Zeugenaussage soll objektiv
und sachlich sein, meist kommt
aber doch ein gehöriges Maß an
Emotionen dazu. 

Im vorliegenden Fall ging es
ganz einfach um die Frage, wer in
einem Unternehmen als „beauf-
tragte Person“ im Sinne der Vor-
schriften anzusehen ist und wer
für einen bußgeldbewehrten Ver-
stoß verantwortlich gemacht wer-
den kann. In 14 der Bundesländer
gibt es dazu keine Probleme mit
den Behörden. In einem der
neuen Bundesländer wird aller-
dings doch schon genauer hinge-
sehen und die Stellung des im
Anhörungsverfahren Genannten
eingehender hinterfragt. In dem
anderen (alten) Bundesland süd-
lich der Mainlinie dagegen ist es

schon erstaunlich, dass und mit
welchen Argumenten hier eine
betriebliche Organisationsform
nicht nur hinterfragt, sondern
auch noch angezweifelt wird und
welche Forderungen an eine sol-
che Organisation gestellt werden. 

Um es deutlich zu sagen: Es ist
richtig und wichtig, dass die na-
mentliche Nennung eines Verant-
wortlichen näher überprüft wird,
da es leider immer wieder vor-
kommt, dass nur derjenige den
Kopf hinhalten muss, der nicht
wirklich in der Lage ist, „Nein“ zu
sagen, aber als Richtschnur gilt
immer noch das Ordnungswidrig-
keitenrecht mit seinen einschlägi-
gen Paragrafen. 

Wenn der Anwalt des Betroffe-
nen im Rahmen einer mündlichen
Verhandlung klar und deutlich auf
diese Paragrafen und deren ord-
nungsgemäße Umsetzung im be-
troffenen Unternehmen hinweist,
ist es jedoch unverständlich, dass
der – als Zeuge geladene – Poli-
zeibeamte auf einer gänzlich an-
deren Meinung beharrt, und dies
in einer Weise, dass selbst der
vorsitzende Richter sichtlich ver-
stört reagiert. 

So wurde hier der Zeuge nicht
nur sehr laut, sondern griff so-
wohl den Anwalt als auch das be-
troffene Unternehmen verbal

massiv an. Das Engagement des
Unternehmens in den einschlägi-
gen Fachgremien wurde bei-
spielsweise als „Lobbyismus im
schlimmsten Stil“ angeprangert.
Dieser „Lobbyismus“ diene nur
dazu, wirtschaftliche Vorteile zu
erlangen. 

Stellt man sich einen derarti-
gen Beamten an einer Kontroll-
stelle vor, kann man ahnen, was
auf die Betroffenen zukommt. Da
geht es nicht um die Sicherheit,
sondern um das Ego eines Einzel-
nen. Gott sei Dank sind solche
Beamte nur sehr, sehr selten. 

Zum Glück war der Richter
Herr des Verfahrens, wies den
Beamten in die Schranken und
stellte das Verfahren sofort ein.
Das Schlusswort des Zeugen zu
dem betroffenen Unternehmens-
mitarbeiter – in Gegenwart des
Anwalts – „ich werde euch noch
kriegen“ lässt allerdings für die
Zukunft nichts Gutes erwarten.
Wie gesagt, ist dieser Vorfall
wirklich nur ein Einzelfall – und
wird es sicherlich auch bleiben!
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